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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 04 – Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in seiner  
9. Sitzung am 26. November 2021 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurden auch folgende Mitteilungen sowie das Schrei-
ben des Kultusministeriums, soweit Einzelplan 04 betroffen:

a) Mitteilung des Ministeriums für Finanzen vom 10. November 2021
 –  Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dotationen und Ausstattung der vom 

Land Baden-Württemberg aufgrund außertariflicher Sonderverträge Be-
schäftigten

 – Drucksache 17/1003

b) Mitteilung der Landesregierung vom 6. Oktober 2021
 – 28. Landessportplan Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2022
 – Drucksache 17/1004
  mit der Empfehlung des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport vom 10. No-

vember 2021

c) Mitteilung der Landesregierung vom 4. November 2021
 – 50. Landesjugendplan für das Haushaltsjahr 2022
 – Drucksache 17/1009
  mit der Empfehlung des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport, soweit Ein-

zelplan 04 berührt ist, vom 10. November 2021

d)  Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 11. November 2021
 – Übersichten zum Schulhausbau und zum Sportstättenbau 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
04/1, 04/4, 04/5, 04/7, 04/9 bis 04/16, 04/18, 04/21 bis 04/69 sowie die Entschlie-
ßungsanträge 04/2, 04/3, 04/6, 04/8, 04/17, 04/19 und 04/20 sind diesem Bericht 
beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport.

Der Berichterstatter für den Bereich Kultus führt aus, mit dem Einzelplan 04  
– Ministerium für Kultus, Jugend und Sport – berate der Finanzausschuss heute 
den mit 13,328 Milliarden € mit Abstand größten Etat eines Ministeriums. Hin-
zu kämen weitere Mittel durch die Anträge, die heute beschlossen würden. Vor 
allem kämen im Vollzug die Gehaltssteigerungen des Jahres 2022 dazu, die in 
Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzverwaltung – veranschlagt seien. Weiterhin zu 
erwähnen seien die im Einzelplan 12 etatisierten 1,23 Milliarden € als Zuschuss 
an die Kommunen für die Betreuung der unter Dreijährigen sowie die Zuschüsse 
in Höhe von mehr als 1 Milliarde € für die Kindergärten. Unter dem Strich in-
vestiere Baden-Württemberg deutlich mehr als jeden vierten Euro in Bildung und 
damit in die Zukunft des Landes.

Die Personalkosten stellten den größten Posten im Kultushaushalt dar und belie-
fen sich auf 11,3 Milliarden €. Die Zunahme der Personalkosten um 588 Millio-
nen € ergebe sich im Wesentlichen dadurch, dass die Gehaltssteigerungen im Jahr 
2021, also noch im laufenden Haushalt, ebenfalls im Einzelplan abgebildet, aber 
bereits in die Zahlen für das Jahr 2022 in dem vorliegenden Entwurf integriert 
seien.

In Kapitel 0402 – Allgemeine Bewilligungen – finde sich auch die globale Min-
derausgabe in Höhe von inzwischen 139 Millionen €. Aus haushalterischer Sicht 
halte er dies für bedenklich. Schließlich sei eine Finanzierung nur über zeitwei-
lig nicht besetzte Stellen möglich. Dies widerspreche allerdings dem Willen der 
Regierungsfraktionen und der Landesregierung, weil Stellen letztlich geschaffen 
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würden, um sie zu besetzen, damit Kinder unterrichtet werden könnten. Auch 
wenn es politisch schwieriger sei, als Haushaltsgesetzgeber Kürzungen klar zu 
benennen, halte er (Redner) eine Absenkung der globalen Minderausgabe für an-
gezeigt.

In den Kapiteln 0403 bis 0420 stellten die Aufwendungen für das Lehrperso-
nal und alle Beschäftigten im Zusammenhang mit Schule den größten Kosten-
block dar. Die Kapitel der einzelnen Schularten – mit Ausnahme der beruflichen 
Schulen – seien gegenseitig deckungsfähig. Wenn also die Anmeldezahlen an der 
einen weiterführenden Schule etwas höher seien und an einer anderen etwas nied-
riger, könnten die Lehrerstellen dort eingesetzt werden, wo sie benötigt würden.

Nach dem Hochlauf der Gemeinschaftsschule sei in dem vorliegenden Haushalt 
eine Anpassung vorgenommen worden, um die ausgewiesenen Stellen näher an 
der tatsächlichen Verwendung auszurichten. Dies sei der wesentliche Grund für 
die Anpassung der Stellen, wie sie Seite 398 des Haushaltsplanentwurfs verdeut-
liche. Die Zahl der Stellen an den Haupt- und Werkrealschulen sowie an den Ge-
meinschaftsschulen werde nach unten und die Zahl der Stellen vor allem an den 
Realschulen nach oben angepasst.

Sehr erfreulich sei, dass im vorliegenden Entwurf 160 Stellen für den ersten 
Schritt zur Umsetzung der zweiten Stufe des Konzepts zur Stärkung und Entlas-
tung von Schulleitungen, zehn Stellen für den weiteren Ausbau des islamischen 
Religionsunterrichts sowie 25 Stellen für den weiteren Ausbau der Inklusion vor-
gesehen seien. Hinzu kämen weitere 133 Deputate durch die Verrechnung mit 
frei gewordenen Deputaten aus der Altersermäßigung und aus dem allgemeinen 
Entlastungskontingent. 6,5 Stellen seien zum weiteren Ausbau der Schulkapazitä-
ten an öffentlichen Fachschulen für Sozialpädagogik im Zusammenhang mit dem 
Pakt für gute Bildung und Betreuung geplant. An den Berufsfachschulen für Pfle-
ge sollten elf Stellen aufgrund einer Stundenplananpassung in Umsetzung bun-
desgesetzlicher Vorgaben nach dem Pflegeberufereformgesetz geschaffen werden. 
Weitere 156,5 Stellen kämen hinzu, wenn die Änderungsanträge der Regierungs-
fraktionen angenommen würden.

In Kapitel 0436 – Allgemeine Schulangelegenheiten – fänden sich neben der Er-
stattung für Religionsunterricht vor allem Stellen für den Spitzausgleich in der 
Unterrichtsversorgung, nämlich 2 695 Lehrerstellen. Bereits im Dritten Nachtrag 
2021 sei die Zahl dieser Stellen um 125 auf 2 456 erhöht worden, um dem stei-
genden Lehrerstellenbedarf flexibel begegnen zu können. Im Haushalt 2022 sei 
eine weitere Erhöhung des Spitzausgleichs um 239 Stellen vorgesehen.

Der Großteil der Lehrkräfte der 1 895 Stellen umfassenden, fest installierten 
Krankheitsvertretungsreserve sei aufgrund von Corona bereits zu Schuljahresbe-
ginn im Einsatz. Das Ziel sei, die Zahl der Stellen auf 2 000 zu erhöhen. Der 
Ersatzbedarf sei schon zu Schuljahresbeginn erhöht worden, weil schwangere 
Lehrkräfte nicht in Präsenz an der Schule hätten eingesetzt werden und weitere 
Lehrkräfte aufgrund von Corona ebenfalls nicht in Präsenz hätten unterrichten 
können. In diesem Schuljahr seien zusätzlich zur Krankheitsvertretungsreserve 
daher bereits nahezu 3 500 befristete Verträge im Umfang von mehr als 2 000 
Vollzeitäquivalenten zur Sicherung des Unterrichts geschlossen worden, die über 
die etatisierten Vertretungsmittel im Umfang von 63,4 Millionen € zuzüglich der 
Mittel aus dem Dritten Nachtrag und der Mittel aufgrund von nicht besetzten Stel-
len zur Sicherung der Unterrichtsversorgung zur Verfügung stünden.

Nicht näher eingehen werde er auf das Kapitel 0435 – Förderung von Schulen in 
freier Trägerschaft –, in dem die Zuschüsse an die Privatschulen mit 1,19 Milliar-
den € etatisiert seien.

In Kapitel 0439 – Vorschulische Bildung und Betreuung – seien 50,2 Millionen € 
für direkte Zahlungen des Landes – im Gegensatz zu den pauschalen Zahlungen 
im Einzelplan 12 – eingestellt.
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Das Kapitel 0440 – Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten – ent-
falle ab dem Haushalt 2022 und werde in das Kapitel 0436 – Allgemeine Schul-
angelegenheiten – überführt.

In Kapitel 0441 – Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshil-
fe für Entwicklungsländer – seien beispielsweise die Zuschüsse für Trägervereine 
der Deutsch-Amerikanischen Institute etatisiert.

Die Abwicklung des Digitalisierungspakts sowie der Zuschüsse für IT-Administ-
ratoren bei den Schulträgern erfolge in Kapitel 0442: Digitalisierung, Landesme-
dienzentrum und Medienförderung. Hierfür habe der Bund 65 Millionen € in den 
Jahren 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt. Allerdings fänden sich die Ansätze 
erst im Vollzug in diesem Kapitel. Im Plan stünden die Mittel im Einzelplan 12 
zur Verfügung.

Die Bildungsanalyse und die Qualitätssicherung fänden sich in Kapitel 0443 – In-
stitut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg – und in Kapitel 0444 – Zentrum 
für Schulqualität und Lehrerbildung –, die Seminare für Aus- und Fortbildung der 
Lehrkräfte in Kapitel 0445: Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehr-
kräfte.

Der Zuschuss in Höhe von 18,1 Millionen € an die Volkshochschulen mache den 
größten Anteil der Ausgaben von insgesamt 30,7 Millionen € in Kapitel 0453 – 
Weiterbildung – aus.

Die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften erhielten 153,2 Millionen €, 
die in Kapitel 0455 – Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für 
andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke – veranschlagt 
seien.

Der Berichterstatter für den Bereich Jugend und Sport trägt vor, die Landesre-
gierung habe im Februar dieses Jahres die Mittel im Rahmen des Solidarpakts  
Sport IV von ca. 88 Millionen € auf rund 105 Millionen € erhöht. Da die Mittel 
knapp gewesen seien, sei dies ein klares Signal an den Sport gewesen. Darüber 
hinaus gebe das Land Zuschüsse für kommunale Sportstättenbauprojekte. Des 
Weiteren sei ein Programm zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit in Höhe von 
insgesamt 2 Millionen € aufgelegt worden. Die Sanierung von Schwimmbädern 
sei in den Gesprächen zum Solidarpakt Sport IV mit dem Landessportverband 
nicht thematisiert worden. Aus diesem Grund seien hierfür auch keine Mittel in 
den Haushalt eingestellt worden.

Im Bereich der Jugend hebe er die Verstetigung der Mittel für die Jugendkunst-
schulen besonders hervor, die jetzt strukturell in den Haushalt eingestellt würden. 
Das Land fördere nun 12,5 % der Personalkosten statt zuvor lediglich 10 %. In 
der vergangenen Legislaturperiode sei diese Erhöhung bereits bei den Musikschu-
len erfolgt.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/1003, so-
weit diese den Einzelplan 04 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.
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Kapitel 0401

Ministerium

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 04/1, 04/44 und 04/45 mit zur Be-
ratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD zeigt auf, auch seine Fraktion habe einige 
Änderungsanträge zum Einzelplan 04 eingebracht, weil sie neben der Förderung 
der Musikschulen, der Sportstätten sowie der sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren einen weiteren Schwerpunkt setzen wolle. So berichteten Eltern 
und Lehrkräfte immer wieder über Bildungsrückstände in den Schulen und be-
schwerten sich über Unterrichtsausfälle, mangelhaften Onlineunterricht usw.

Die AfD-Fraktion habe insofern Überlegungen dahin gehend angestellt, generell 
den Klassenteiler zu senken, was allerdings sehr kostspielig sei. Auch sei überlegt 
worden, ob es sinnvoll sei, wenn Schülerinnen und Schüler im Bedarfsfall ein 
Jahr komplett wiederholten. Aber dieses Vorhaben sei innerhalb seiner Fraktion 
nicht auf hundertprozentige Zustimmung gestoßen.

Eine sinnvolle, leicht durchzuführende und auch finanziell attraktive Maßnahme 
sei, das letzte Jahr in der Kindertagesstätte als Vorschule durchzuführen, wie dies 
auch in vielen anderen Ländern der Fall sei. Insofern gebe es vor der Einschulung 
ein Vorschuljahr, in dem das vermittelt werde, was die Kinder für den Unterricht 
in der Grundschule fit mache. Dazu zählten Sprachkenntnisse, Grundlagen im 
Zahlenraum, Verhalten, Konzentrationsförderung und Sport. Die Diskussion dar-
über werde noch an geeigneter Stelle zu führen sein.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD führt aus, die Grundsatzkritik seiner 
Fraktion in Bezug auf den Kultusbereich sei bekannt. Sie halte den vorliegenden 
Entwurf des Einzelplans 04 in Anbetracht der derzeitigen Pandemielage und der 
dramatischen Entwicklungen im Bereich des Unterrichtsausfalls mit Blick auf die 
ausgewiesenen Stellen für völlig unterambitioniert. Hier sei dringend eine Auf-
stockung erforderlich.

Die SPD-Fraktion folge in ihren Änderungsanträgen den bekannten Konzeptions-
papieren. Er nenne als Stichworte „Rettungsschirm für Schulen“, „Krisenfestes 
Klassenzimmer“ und „SOS-Programm für Kitas“.

Mit den Änderungsanträgen werde nicht nur eine Aufstockung der Plätze in der 
praxisintegrierten Ausbildung an den Kindertagesstätten gefordert, sondern soll-
ten auch Anreize zur Fachkräftegewinnung gesetzt und ein Fonds zur Unterstüt-
zung von Kitas zur Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten für Kommunen 
und Träger von Kindertagesstätten errichtet werden.

Der SPD-Fraktion sei die Anschaffung von Luftfiltern in den Schulen nach wie 
vor sehr wichtig. In diesem Zusammenhang sei ein finanzieller Aufwuchs not-
wendig, um perspektivisch alle Klassenräume mit Luftfiltern ausstatten zu kön-
nen.

Ein besonderes Augenmerk müsse auf die Einstellungsoffensive für Lehrkräfte 
sowie pädagogische Assistentinnen und Assistenten, auf die Stärkung der Krank-
heitsvertretungsreserve sowie auf die Aufstockung des Entlastungskontingents 
gelegt werden. Dies sei nach gut anderthalb Jahren Coronapandemie deutlich 
nach oben zu korrigieren. Dies gelte auch für die noch ausstehende Stärkung der 
Schulpsychologie.

Da die Ausbildung von Sozialpädagoginnen und -pädagogen eine längere Zeit 
in Anspruch nehme, mache es durchaus Sinn, Lehrkräfte aus dem Bereich der 
Hauptschulen und der Werkrealschulen durch den Aufstiegslehrgang „Horizonta-
le Laufbahn 2“ für die Tätigkeit als Sonderpädagoginnen und -pädagogen weiter-
zuqualifizieren. Wenn der entsprechende Änderungsantrag hierzu abgelehnt wer-
de, bitte er die Regierungsfraktionen und das Ministerium, diese Thematik noch 
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einmal separat zu prüfen, weil Sonderpädagoginnen und -pädagogen durch den 
Lehrgang „Horizontale Laufbahn 2“ schon nach zwei statt nach sieben Jahren an 
den Schulen zur Verfügung stünden.

Er weise darauf hin, dass der Entschließungsantrag 04/17 seiner Fraktion bezüg-
lich der Auflegung eines Programms zur Stärkung der Fachlehrkräfte und tech-
nischen Lehrkräfte dem Kapitel 0420 – Berufliche Schulen (Berufsschulen, Be-
rufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fach-
schulen) – zugeordnet worden sei, weil dies das letzte Kapitel der Schularten 
im Einzelplan 04 sei. Der Antrag beziehe sich aber ausdrücklich auf sämtliche 
Schularten.

Der Änderungsantrag 04/24 der SPD befasse sich mit der Weiterbeschäftigung 
von Lehrkräften auch über die Sommerferien, sofern sie zum Ende eines Schul-
jahrs bereits eine Anschlussbeschäftigung im neuen Schuljahr in Aussicht hätten.

Hinsichtlich der Sanierung von Schwimmbädern vertrete die SPD-Fraktion eine 
andere Meinung als die Koalitionsfraktionen. Daher habe sie den Änderungsan-
trag 04/32 eingebracht.

Der Änderungsantrag 04/45 der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der CDU be-
gehre Mittel in nicht unerheblichem Umfang für die Digitalisierung im Bereich 
des Ministeriums, die sich viele Schulen wünschten.

Er bitte die Ministerin, dem Ausschuss einen Bericht über die Schulanwendung 
„eKlassenraum“ für sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren zukom-
men zu lassen, weil er im vorliegenden Haushalt des Kultusministeriums nichts 
darüber gefunden habe.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU äußert, zweifelsohne sei eine Vielzahl 
der Änderungsanträge der SPD-Fraktion gut. Sicherlich würden alle gern mehr 
Lehrkräfte einstellen. Viele wünschten sich auch mehr Polizistinnen und Polizis-
ten und würden den Universitäten noch mehr Mittel zukommen lassen. Auch in 
Sachen Klimaschutz müsse noch das eine oder andere getan werden. Die Mittel, 
die das Land zur Verfügung stellen könne, seien aber nun einmal begrenzt.

Schon seit Jahren steige die Zahl der Lehrkräfte in Baden-Württemberg konti-
nuierlich. Dies sei seinerzeit, als die SPD noch mit an der Regierung gewesen 
sei, nicht der Fall gewesen. Insofern sei in Bezug auf die Lehrkräfte mittlerweile 
bereits viel erreicht worden. Allein die Steigerung der gesamten Personalkosten 
umfasse das Volumen des Etats des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Wohnen. Vor diesem Hintergrund sei es nicht gerade einfach, weitere Steigerun-
gen durchzusetzen.

Selbstverständlich könne die Opposition noch mehr Mittel für die Anschaffung 
von Luftfiltern in Schulen fordern. Er weise darauf hin, dass allein für die Aus-
schreibung des entsprechenden Programms und den Abruf der Mittel so viel Zeit 
ins Land ziehe, dass die Coronapandemie vermutlich schon längst überwunden 
sein werde, wenn die Luftfilter letztlich in den Schulen installiert werden könnten.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD wirft ein, darüber sei auch schon vor 
einem Jahr diskutiert worden.

Der Abgeordnete der Fraktion der CDU fährt fort, die Ausschreibungsregelungen 
bezüglich der Anschaffung von Luftfiltern habe der Bund zu verantworten, nicht 
das Land. Dies ändere aber nichts daran, dass das Land hierbei nicht vorankomme.

Auch der Änderungsantrag 14/28 der SPD-Fraktion in Bezug auf Zuschüsse zur 
Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für Kommunen und Träger von Kinder-
tagesstätten sei „nett“. Für den Bau von sechs neuen Räumen müssten mittler-
weile 7,5 Millionen € einkalkuliert werden. Insofern könne der Änderungsantrag 
die Probleme, die es landesweit gebe, nicht lösen. Im Übrigen befänden sich die 
Kitas im Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Dafür übernehme das Land 68 % 
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der Betriebsausgaben. Seiner Ansicht nach mache es keinen Sinn, wenn das Land 
vorgebe, welche Räumlichkeiten den Kitas zur Verfügung gestellt und wie sie 
finanziert werden müssten.

Der Abgeordnete merkt abschließend an, für den Änderungsantrag 04/32 der 
SPD-Fraktion hinsichtlich der Förderung kommunaler Schwimmbäder habe er 
sehr große Sympathie.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE erklärt, aufgrund der Unwägbarkeiten 
und der Situation, dass die Pandemie noch nicht zu Ende gehe, sei von vornherein 
klar gewesen, dass es sich beim Haushaltsplan für 2022 um einen Übergangs-
haushalt handle. Seine Fraktion sei zurückhaltend darangegangen, wolle aber das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport dennoch erheblich stärken. Alle neuen 
Personalstellen, die nach der letzten Steuerschätzung möglich gewesen seien, gin-
gen, soweit er es abschätzen könne, dem Kultusministerium zu. Aber sicherlich 
seien dies nicht so viele, wie es wünschenswert wäre. Zudem verweise er auf das 
Problem, Stellen, die auch im Rahmen der demografischen Veränderungen frei 
würden, zu besetzen. 

Im vorliegenden Entwurf seien gute Akzente gesetzt worden, die weit über die 
Pandemie hinausreichten, so z. B. zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“. Dies sei allerdings vielleicht noch kein Anlass zur Freude, da er wisse, dass 
noch Defizite bestünden; hier stimme er seinem Vorredner zu.

Wichtig sei die Konzeptionserstellung. Hier sollte alle Kreativität genutzt werden, 
auch mit Blick auf die Personalstellen. 

Es sei ein Prozess in Gang gesetzt worden. Insgesamt halte er den Haushaltsplan-
entwurf einschließlich der Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen für ganz 
gelungen. 

Die Durchzahlung der Gehälter nach dem Referendariat in den Sommerferien sei 
in diesem Haushalt noch nicht geglückt. Dies sei bereits in den letzten 20 Jahren 
„schiefgegangen“. Er setze sich dafür ein, dies im nächsten Doppelhaushalt zu 
realisieren. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport führt aus, jeder vierte Euro aus dem 
Staatshaushalt gehe in den Bildungsetat. Diese Mittel für die Zukunft der Kinder 
mit Blick auf Kindergarten, Weiterbildungen, den Sportbereich etc. halte sie für 
wichtig. 

Sie sei für den Bericht zum Einzelplan 04 sehr dankbar. Hinsichtlich der Platt-
form bei den SBBZ habe es Gespräche gegeben. Die Situation bei der Unter-
richtsversorgung bzw. der Besetzung von Personalstellen sei bekannt; weitere 
würden zur Verfügung gestellt. Herausforderungen werde es noch mit Blick auf 
die nächsten Jahre geben. 

Der Änderungsantrag 04/1 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/44 insgesamt wird mehrheitlich zuge-
stimmt. 

Dem Änderungsantrag 04/45 insgesamt wird einstimmig zuge-
stimmt. 

Kapitel 0401 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 
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Kapitel 0402

Allgemeine Bewilligungen

Der Ausschuss nimmt von dem Schreiben des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport vom 11. November 2021 – Übersichten 
zum Schulhausbau und zum Sportstättenbau (Anlage 1) – ohne Wi-
derspruch Kenntnis. 

Den Änderungsanträgen 04/46 und 04/47 wird jeweils mehrheit-
lich zugestimmt. 

Der Änderungsantrag 04/9 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0402 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Die Entschließungsanträge 04/2 und 04/8 werden jeweils mehr-
heitlich abgelehnt. 

Kapitel 0403 einstimmig genehmigt. 

Kapitel 0404

Staatliche Schulämter

Der Änderungsantrag 04/10 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/48 wird einstimmig zugestimmt. 

Kapitel 0404 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Kapitel 0405

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Der Änderungsantrag 04/11 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/49 insgesamt wird einstimmig zuge-
stimmt. 

Dem Änderungsantrag 04/50 wird mehrheitlich zugestimmt. 

Kapitel 0405 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass der Entschließungsantrag 04/3 
neben dem Kapitel 0405 auch die Kapitel 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 
betreffe. 

Der Entschließungsantrag 04/3 wird mehrheitlich abgelehnt.
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Kapitel 0408

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), 
Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit Internat

Die Änderungsanträge 04/13 und 04/12 werden jeweils insgesamt 
mehrheitlich abgelehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/51 insgesamt wird mehrheitlich zuge-
stimmt. 

Der Änderungsantrag 04/33 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0408 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Kapitel 0410

Realschulen

Der Änderungsantrag 04/14 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. 

Kapitel 0410 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0416

Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform 
mit Internat

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 04/15, 04/52 und 04/53 mit zur Be-
ratung auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD fragt, warum die im Änderungsantrag 
04/53 der Regierungsfraktionen formulierte Forderung nicht bereits im Haushalts-
planentwurf enthalten sei. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erklärt, aufgrund der Steuermehrein-
nahmen könne sich das Land Ausgaben leisten, die sonst nicht möglich gewesen 
wären. In Mannheim, dem Wahlkreis seines Vorredners, seien Schulen sicherlich 
bereits mit elektroakustischen Anlagen ausgestattet. Mancherorts fehlten aller-
dings die Mittel dafür. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD entgegnet, ihn wundere, dass eine solch 
sicherheitsrelevante Maßnahme nur ergriffen werde, wenn mehr Mittel zur Ver-
fügung stünden. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport bringt vor, in der Regel seien die 
Kommunen für die Ausstattung mit elektroakustischen Anlagen zuständig. Im 
vorliegenden Fall in Adelsheim handle es sich allerdings um ein staatliches Gym-
nasium. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD fragt nach, warum die Mittel so kurzfristig 
bereitgestellt würden. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport führt aus, aufgrund der Konsequen-
zen aus dem verheerenden Amoklauf von Winnenden sei das Land verpflichtet, 
entsprechende Sicherungssysteme einzubauen. Im Übrigen gebe es in Baden-
Württemberg nicht so viele staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat. 
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Der Änderungsantrag 04/15 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. Dem Änderungsantrag 04/52 insgesamt wird einstimmig zu-
gestimmt.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 04/53 einstimmig zu. 

Kapitel 0416 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Kapitel 0418

Gemeinschaftsschulen

Der Änderungsantrag 04/16 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. 

Kapitel 0418 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0420

Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, 
Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, 

Berufsoberschulen, Fachschulen)

Der Änderungsantrag 04/18 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. Dem Änderungsantrag 04/54 insgesamt wird einstimmig zu-
gestimmt. 

Kapitel 0420 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Der Entschließungsantrag 04/17 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0428

Staatliche Berufliche Schulen

Dem Änderungsantrag 04/55 wird einstimmig zugestimmt. 

Kapitel 0428 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt. 

Kapitel 0435 einstimmig genehmigt. 

Kapitel 0436

Allgemeine Schulangelegenheiten

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 04/4, 04/5, 04/21 bis 04/25, 04/35, 
04/36, 04/57 bis 04/65 sowie die Entschließungsanträge 04/6, 04/19 und 04/20 
mit zur Beratung auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD äußert, ihn interessiere Näheres zur Fi-
nanzierung der Deputate aus dem allgemeinen Entlastungskontingent bezüglich 
des Änderungsantrags 04/56 der Regierungsfraktionen. 

Weiter erklärt er, seine Fraktion unterstütze das im Änderungsantrag 04/63 er-
klärte Ziel aus dem Koalitionsvertrag, Baden-Württemberg zum Vorreiterland der 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung zu machen, enthalte sich aber bei der Ab-
stimmung über diesen Antrag der Stimme, da das Konzept noch nicht klar scheine. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU betont, selbstverständlich werde an der 
Absicht festgehalten, die Kürzung beim allgemeinen Entlastungskontingent zu-
rückzunehmen. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD äußert, nach dem Änderungsantrag 04/56 
solle Satz 3 der Vorbemerkung zu Kapitel 0436 wie folgt gefasst werden:

   Im Jahr 2022 ist über alle Schulkapitel eine Verrechnung von 83 Deputa-
ten aus dem Allgemeinen Entlastungskontingent zugunsten der Inklusion bei 
Kapitel 0408 erfolgt. 

Das allgemeine Entlastungskontingent werde allerdings nicht aufgestockt, da die 
Stellen im Bereich Inklusion gefördert würden. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport erläutert, es würden 17 Deputate 
aus der Altersermäßigung und 116 Deputate aus dem allgemeinen Entlastungs-
kontingent etatisiert. Zusammen mit den 25 Neustellen werde der Bedarf von 158 
Stellen, basierend auf dem Ministerratsbeschluss vom 19. Februar 2015, gedeckt.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD will wissen, ob damit dann die Inklusion 
finanziert und nicht das allgemeine Entlastungskontingent aufgestockt werde. 

Der Vorsitzende hält fest, dass die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport diese 
Frage durch Kopfnicken bejahe. 

Dem Änderungsantrag 04/56 insgesamt wird mehrheitlich zuge-
stimmt. 

Die Änderungsanträge 04/21 und 04/22 werden jeweils insgesamt 
mehrheitlich abgelehnt. 

Die Änderungsanträge 04/34 und 04/4 werden jeweils mehrheitlich 
abgelehnt.

Der Änderungsantrag 04/5 wird mehrheitlich abgelehnt. Dem Än-
derungsantrag 04/57 wird einstimmig zugestimmt. 

Die Änderungsanträge 04/24, 04/23 insgesamt und 04/35 werden 
jeweils mehrheitlich abgelehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/58 wird mehrheitlich zugestimmt. 

Der Änderungsantrag 04/25 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Den Änderungsanträgen 04/59 und 04/60 wird jeweils einstimmig 
zugestimmt. 

Den Änderungsanträgen 04/61 und 04/62 wird jeweils insgesamt 
mehrheitlich zugestimmt. 

Der Änderungsantrag 04/36 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Den Änderungsanträgen 04/63, 04/64 und 04/65 wird jeweils ins-
gesamt mehrheitlich zugestimmt. 

Kapitel 0436 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Die Entschließungsanträge 04/6, 04/19 und 04/20 werden jeweils 
mehrheitlich abgelehnt. 
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Kapitel 0439

Vorschulische Bildung und Betreuung 

Die Änderungsanträge 04/37, 04/38, 04/26, 04/28, 04/29 und 04/27 
werden jeweils mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0439 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0440 einstimmig genehmigt. 

Kapitel 0441

Überregionale und internationale Kulturpflege 
und Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 04/39 mit zur Beratung 
auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erkundigt sich zu Titelgruppe 91 – Zur 
Pflege der internationalen Kulturbeziehungen –, warum sich mit 163 600 € die 
Zuschüsse für das Centre Culturel Français Freiburg, das Centre Culturel Franco-
Allemand Karlsruhe und für den Deutsch-Französischen Kulturkreis e. V. Heidel-
berg sowie für das Deutsch-Französische Kulturinstitut Tübingen im Vergleich 
zum Vorjahr mit 239 500 € reduzierten. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport erklärt, die Mittel über die Partner-
schafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich seien nicht erhöht worden. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD äußert, ihn interessiere, was die Reduzie-
rung der Mittel für die Kommunen bedeute. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport stellt klar, dass das Europa Zen-
trum Baden-Württemberg ab Mai in den Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums übergehe. Sie teilt weiter mit, die Fraktionsmittel in Höhe von 80 000 € für  
die deutsch-französischen Einrichtungen sowie die Fraktionsmittel in Höhe von 
100 000 € zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbeson-
dere mit Frankreich fielen weg. Eine Erhöhung der institutionellen Förderung der 
deutsch-französischen Einrichtungen im Rahmen der Partnerschafts-Konzeption 
Baden-Württemberg & Frankreich sei gefordert, aber nicht genehmigt worden. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU ergänzt, in den vorherigen Staatshaus-
haltsplan seien für die deutsch-französischen Einrichtungen ursprünglich ledig-
lich 159 000 € eingestellt worden; nun seien die verstetigten Mittel sogar erhöht 
worden.

Der Änderungsantrag 04/39 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0441 einstimmig genehmigt. 

Kapitel 0442

Digitalisierung, Landesmedienzentrum und Medienförderung

Den Änderungsanträgen 04/66 und 04/67 wird jeweils einstimmig 
zugestimmt. 

Kapitel 0442 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.
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Kapitel 0443

Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, unter Titel 422 01 – Bezüge und 
Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten – werde eine Reduktion der Mittel 
von 6,1 Millionen € auf 3,2 Millionen € vorgenommen. Ihn interessiere, wie dies 
zu verstehen sei, zumal die Zahl der Stellen zunehme.

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport sagt zu, die Antwort umgehend nach-
zureichen. 

Der Minister für Finanzen merkt an, einige Stellen seien nicht besetzt. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD fragt nach, ob Baden-Württemberg hinter 
dem für 2022 geplanten Aufwuchs zurückbleibe und daher eine Korrektur vor-
nehme. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport äußert, die Stellen blieben natürlich 
vorhanden. Sie würden über den Planansatz real abgebildet. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD erkundigt sich, ob damit die Mittelausga-
ben mit Blick auf die tatsächlich besetzten Stellen angepasst würden. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport entgegnet, eine Kürzung durch die 
Hintertür erfolge nicht. Die Mittel seien im Istansatz veranschlagt. 

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD führt an, er habe vermutet, dass für 2021 
Stellen angesetzt gewesen seien, die nicht hätten besetzt werden können, weshalb 
im vorliegenden Haushaltsplan der notwendige Mittelansatz erfolge. Der Stellen-
aufwuchs gehe, wenn auch nicht dramatisch, weiter. 

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport wiederholt ihre Zusage, dem Aus-
schuss weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Sie kommt im weiteren Verlauf der Sitzung auf die Frage des Abgeordneten der 
Fraktion der SPD zu Titel 422 01 zurück und erklärt, dass der Wert im Haushalts-
planentwurf auf der Basis der Istangaben von 2020 berechnet werde. Da nicht alle 
Stellen besetzt worden seien, sinke der Beitragsteil. Der Stellenanteil werde also 
durch die Stellenzahl geteilt. Daher sänken die Kosten; die Stellen würden aller-
dings nicht eingezogen. 

Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion der SPD sagt sie zu, ihre Antwort 
dem Ausschuss noch schriftlich zur Verfügung zu stellen.

Kapitel 0443 einstimmig genehmigt. 

Kapitel 0444

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Die Änderungsanträge 04/30 und 04/31 werden jeweils insgesamt 
mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0444 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0445 einstimmig genehmigt. 
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Kapitel 0453

Weiterbildung

Der Änderungsantrag 04/40 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Dem Änderungsantrag 04/68 insgesamt wird mehrheitlich zuge-
stimmt. 

Kapitel 0453 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt. 

Kapitel 0455

Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen 
für andere Religionsgemeinschaften und 

sonstige kirchliche Zwecke

Der Änderungsantrag 04/41 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0455 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0460

Sportförderung

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 04/7, 04/32 und 04/42 mit zur Be-
ratung auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt vor, eingangs sei erwähnt worden, 
dass die Förderung der Schwimmbäder bei den Solidarpaktverhandlungen kei-
ne Rolle gespielt habe. Der Änderungsantrag 04/32 der SPD-Fraktion ziele dar-
auf ab, die Kommunen mit Blick auf die Schwimmbäder zu unterstützen. Diese 
Schwimmbäder würden dringend benötigt, um die Schwimmfähigkeit der jungen 
Menschen zu erhalten. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD äußert, auch seine Fraktion wolle die 
Kommunen hierbei unterstützen. 

Ohne Widerspruch empfiehlt der Ausschuss dem Plenum, von der 
Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 17/1004, Kenntnis zu 
nehmen. 

Die Änderungsanträge 04/42, 04/32 und 04/7 werden jeweils 
mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 0460 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 0465

Jugend und kulturelle Angelegenheiten

Ohne Widerspruch empfiehlt der Ausschuss dem Plenum, von der 
Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 17/1009, soweit diese 
den Einzelplan 04 betrifft, Kenntnis zu nehmen. 

Dem Änderungsantrag 04/69 insgesamt wird einstimmig zuge-
stimmt. 
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Der Änderungsantrag 04/43 insgesamt wird mehrheitlich abge-
lehnt. 

Kapitel 0465 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu den Projekten aus dem Bereich des Ministe-
riums für Kultus, Jugend und Sport, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanz-
verwaltung – veranschlagt seien, keine Fragen vorlägen. 

9.12.2021/7.12.2021

Dr. Albrecht Schütte (für den Bereich Kultus)

Peter Seimer (für den Bereich Jugend und Sport)
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Anlage 3
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